
Gesetzliche Grundlagen 

 Im Schuljahr 2026/27 müssen alle Kinder, die bis zum 30. Sept. 2026 sechs Jahre alt sind oder 

bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden, beim 

Schulanmeldetermin angemeldet werden.  

 Einschulungskorridor: 

Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September 2026 sechs Jahre alt werden, können 

den Einschulungskorridor nutzen. Sollten Sie den Einschulungskorridor für Ihr Kind in Anspruch 

nehmen wollen, kontaktieren Sie uns zeitnah. Laut Kultusministerium muss diese Entscheidung 

bis spätestens 10. April getroffen werden. Da unsere Schuleinschreibung am 11. März 

stattfindet, bitten wir Sie uns Ihre Entscheidung schon, wenn möglich bis Ende Februar 

mitzuteilen - telefonischer Kontakt: 08248 – 220. Wir beraten Sie gern, soweit Sie Fragen haben. 

Liegt keine Entscheidung vor, wird ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig und nimmt 

an der Schuleinschreibung am 11. März teil. 

 Zurückstellung: 

Erziehungsberechtigte, die Ihr Kind für das Schuljahr 2026/27 zurückstellen lassen wollen, sollten 

unbedingt in der Zeit ab Erhalt unseres Schreibens bis Ende Februar persönlich Kontakt mit der 

Schulleitung aufnehmen Telefon: (08248-220). Über eine Zurückstellung entscheidet der 

Schulleiter. Einbezogen in die Entscheidungsfindung werden Aussagen des Schulpsychologen, 

des Kinderarztes und der Erzieher des Kindergartens. 

 Anmeldung zur vorzeitigen Schulaufnahme:  

Ein Kind kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten zur Schulaufnahme vorzeitig angemeldet 

werden. Dies gilt für Kinder, die in der Zeit vom 01.10.26 bis zum 31.12.26 sechs Jahre alt werden. 

Für die Aufnahme ist ein persönliches Gespräch mit der Schulleitung und ein Antrag zur 

vorzeitigen Aufnahme nötig. Von vorvorzeitigen Kindern (Kinder, die nach dem 31.12.26 sechs 

Jahre alt werden) muss zudem noch ein schulpsychologisches oder ärztliches Gutachten 

vorgelegt werden. 

Wir bitten alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, die für Ihre Kinder eine vorzeitige oder 

vorvorzeitige Einschulung in Erwägung ziehen, sich umgehend telefonisch im Sekretariat der 

Schule zu melden. 

 


